
Wasserversorgung

Reglementierung der kommunalen Wasserversorgung ab
Januar 2026
Die Gemeindeversammlung hat die neue Verordnung zur Wasserversorgung am 11. Dezember 2025
festgesetzt. Bereits mit Beschluss vom 2. Dezember 2025 hat der Gemeinderat darauf basierend die
neuen Wassergebühren ab 2026 festgelegt. Dieser Beschluss ist vom 8. Januar bis zum 9. Februar
2026 öffentlich mit Verweis auf mögliche Rechtsmittel publiziert.

Verordnung Wasserversorgung WVV 
GRB Gebührentarif Wasserversorgung 2026
Gebühren Wasserversorgung 2026

Reglemente bis 2025
Der Grundpreis für eine Messstelle beträgt CHF 106 pro Abrechnung.
Der Mengenpreis beträgt CHF 1.95 pro m  (1'000 Liter).

Reglement über die Wasserversorgung bis 2025
Gebühren für die Wasserversorgung bis 2025

Bassersdorfer Wasser
Informationsschreiben: Chlorothalonil im Trinkwasser [pdf, 73 KB]
Gruppenwasserversorgung Lattenbuck, Zweckverband für die Bereitstellung des Bassersdorfer
Trinkwassers www.lattenbuck.ch
Nachweis Trinkwasserqualität schweizweit unter www.trinkwasser.ch mit Darlegung der
Proberesultate in Bassersdorf und Baltenswil
Neu wird seitens des kantonalen Labors der Gesundheitsdirektion unter
www.zh.ch/de/gesundheit/lebensmittel/trinkwasser die 'Züri Trinkwasser Map' betrieben, auf der
die Wasserqualität betreffs möglicher Schadstoffe in den verschiedenen Gemeinden dargelegt
wird. Derzeit bestehen nur Darstellungen für den Stoff Chlorothalonil. In einer ersten
Aufschaltung waren in Bassersdorf erhöhte Belastungen vermerkt, die in Rücksprache mit der
Gruppenwasserversorgung Lattenbuck GWL und dem kantonalen Labor korrigiert wurden - die
GWL verfügt hier über deutlich genauere Messwerte. Das Resultat des Kantons konnte nur
schon deswegen nicht stimmig gewesen sein, da alle Gemeinden im Zweckverbandsgebiet -
verteilt über die Reservoire - das gleiche Wasser verwenden. Zu Chlorothalonil sei auch auf das
Schreiben im Link oben verwiesen. Nach Herabsetzung des erlaubten Höchstwertes des
Stoffes wurden bei Wasserentnahmen beim Pumpwerk Hardwald erhöhte Werte festgestellt,
das Werk wurde zwischenzeitlich ausser Betrieb genommen. Seit dem Verbot des Stoffes ab
Januar 2020 sind die Werte nun gesunken, das Werk konnte schon seit längerem wieder in
Betrieb genommen werden.
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https://www.bassersdorf.ch/public/upload/assets/8721/WVV%20111225.pdf?fp=1
https://www.bassersdorf.ch/public/upload/assets/8722/2025-12-02_GRB_13%20Anpassung%20Geb%C3%BChren%20Wasserversorgung.pdf?fp=1
https://www.bassersdorf.ch/public/upload/assets/8747/Tarifblatt%20Wasser%20010126_Stand%20021225%20def.pdf?fp=1
https://www.bassersdorf.ch/public/upload/assets/4732/71.10%20Reglement%20%C3%BCber%20die%20Abgabe%20von%20Trinkwasser.pdf?fp=2
https://www.bassersdorf.ch/public/upload/assets/4729/71.9%20Verordnung%20%C3%BCber%20die%20Geb%C3%BChren%20der%20Wasserversorgung.pdf?fp=4
https://www.bassersdorf.ch/public/upload/assets/3925/Information_Wasserversorgung_Chlorothalonil.pdf?fp=3
http://www.lattenbuck.ch/
http://www.trinkwasser.ch/
https://www.zh.ch/de/news-uebersicht/medienmitteilungen/2023/03/kantonales-labor-veroeffentlicht-zueri-trinkwasser-map.html


Pikettdienst
Der Pikettdienst der Wasserversorgung ist erreichbar unter der Telefon 044 838 85 28.

Zuständige Abteilung
Tiefbau + Unterhalt / Entsorgung

https://www.bassersdorf.ch/politik-verwaltung/verwaltung/abteilungen/bau-werke/tiefbau-unterhalt-entsorgung.html/175/unit/14

